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Die wichtigsten Punkte
im Energiegesetz

Der Kanton St.Gallen hat sein Energie-
gesetz weiterentwickelt. Der VI. Nachtrag
will den Energiebedarf für Heizen,Warm-
wasser, Lüftung und Klima möglichst
gering halten.

– Die Konferenz der kantonalen Energie-
direktoren hat die überarbeitetenMuster-
vorschriften der Kantone für den Energie-
bereich verabschiedet. Die Kantone sind
angehalten, das Basismodul möglichst
vollständig umzusetzen. Damit erfüllen
sie die Grundsätze im eidgenössischen
Energiegesetz (und im aktuellen eidge-
nössischen CO2-Gesetz).

– Die St.Galler Regierung will das Basis-
modul in kantonales Recht überführen
und nimmt auch die verbrauchsabhängi-
ge Heizkostenabrechnung in bestehen-
denGebäuden und dieGrundausrüstung
zur Überwachung der Gebäudetechnik
ins Energiegesetz auf.

– Die energetischenBauvorschriftenwer-
den angepasst. Die neuen Bestimmun-
gen bewirken bei Neubauten eine zusätz-
liche Dämmwirkung von rund 15 Prozent
gegenüber heute.

– Der Anteil erneuerbarer Energien soll
erhöht werden. Neue Gebäude sollen
selbst Strom erzeugen.

– Fossile Heizungen sind weiterhin zu-
lässig, hingegen sollen alle Energieträger
(Heizöl, Erd-/Biogas, Strom) mit der effi-
zientesten verfügbaren Technik verwen-
det werden. Wurde ein Gebäude nie er-
neuert, soll beim Ersatz einer Öl- oder
Gasheizung ergänzend mindestens 10
Prozent erneuerbare Energie verwendet
oder die Dämmwirkung der Gebäude-
hülle erhöht werden.

– Zentrale Elektroheizungen und zentra-
le Elektro-Wassererwärmer (Boiler) müs-
sen innerhalb von 15 Jahren ersetzt wer-
den.

– Die neuen Bestimmungen können im
Rahmen des Baubewilligungsverfahrens
durch Gemeindenmit befugten privaten
Fachleuten vollzogen werden.

– Es wird ein zusätzliches Ziel für erneu-
erbare Energien für das Jahr 2030 defi-
niert: Die im Kanton vorhandenen, noch
wenig genutzten Potenziale zur Produk-
tion von Wärme und Strom aus Biomas-
se, Biogas, Sonne,Wind undGeothermie
sollen rechtzeitig erschlossen werden,

so dass der Endverbrauch an Energie aus
den genannten Energieträgern im Jahr
2030 2300 Gigawattstunden (gleich
2300000000Kilowattstunden) beträgt.

– Der kantonale Kredit für das Energie-
förderungsprogrammwird aus finanziel-
lenGründen gekürzt: Der jährlich zur Ver-
fügung stehende kantonale Kredit ab
demJahr 2021 wird um400000Franken
auf 5 Millionen Franken gekürzt. Infolge
der Verminderung des kantonalen Kre-
dits werden dem Kanton St.Gallen ab
dem Jahr 2021 jährlich rund 800000
Franken weniger Globalbeiträge des
Bundes zur Verfügung stehen. (cz)

= 5000 Wohngebäude

Der Ersatz fossiler Wärmeerzeuger spart jährlich
130000 bis 150 000 Tonnen CO2 bis zum Jahr 2030.
Ab 2040 sind es jährlich zwischen 230000 und
265000 Tonnen CO2.

3000 Wohngebäude verfügen über eine zentrale Elektroheizung.
Der Ersatz dieser Heizungen innert 15 Jahren spart jährlich
60 Gigawattstunden ab 2035.

Das entspricht dem Energieverbrauch
von 11000 4-Personen-Haushalten.

Das entspricht dem Energieverbrauch
von 6500 4-Personen-Haushalten.

21000 Wohngebäude verfügen über einen zentralen
Elektroboiler. Der Ersatz innert 15 Jahren spart im Jahr 2035
jährlich bis zu 35 Gigawattstunden.

Strombedarf bis zum Jahr 2030
gegenüber 1990 um 20 Prozent senken.

Die öffentliche Hand soll bei ihren
eigenen Bauten als Vorbild wirken.

Wärmeversorgung ohne fossile
Brennstoffe bis zum Jahr 2050.

105 000
beheizte Wohngebäude gibt
es im Kanton St.Gallen.

Massnahmen

Öffentliche Hand

Private Haushalte
Energiegesetz Kanton St.Gallen — Die Handlungsfelder

45 000
davon erfüllen die Anforderung
nach erneuerbarer Wärme
beim Heizungsersatz und beim
Warmwasser nicht.

–20%

Ersatz zentraler
Elektroheizungen

Ersatz zentraler
Elektroboiler

Ersatz fossiler
Wärmeerzeuger
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Energiegesetz droht zu scheitern
Widerstand Die Vernehmlassung zumneuen St.Galler Energiegesetz ist abgeschlossen. Das

bürgerliche Lager drohtmit Rückweisung an die Regierung. Stein des Anstosses sind die Sanierungspflichten.
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Das neue Energiegesetz im Kanton
St.GallengehtüberdieblosseSanierung
von Gebäuden hinaus. Elektrische Wi-
derstandsheizungenoder zentraleElek-
tro-Wassererwärmer (Boiler) sollen in-
nerhalb von 15 Jahren ersetzt werden.
Wer eine Öl- oder Gasheizung einbaut,
muss neu zehn Prozent erneuerbare
Energieverwenden.«MitdiesemAnsatz
ist die Regierung auf dem Holzweg»,
stelltWalter Locher fest. Der FDP-Kan-
tonsrat präsidiert denkantonalenHaus-
eigentümerverband und die 85-köpfige
Gruppe Haus- und Grundeigentum im
Kantonsrat. Locher kündigtWiderstand
auf breiter Linie an: Bisher habe es ge-
setzliche«Sanierungsanreize»gegeben.
Jetzt sei plötzlich die Rede von «Sanie-
rungspflichten», die in die Bestandsga-
rantie der Eigentümer eingriffen. «Wer
alsoweiterhinbei einerÖl- oderGashei-
zung bleiben will, der braucht neu zwei
Heizsysteme.Das ist Unsinn.»

Von FDP, SVP und demKantonalen
Gewerbeverband tönt es ähnlich. Sie las-
sen kaum ein gutes Haar am VI. Nach-
trag zumEnergiegesetz undweisen den
Entwurf mit zum Teil identischenWor-
ten zurück. Das bestehende Regelwerk
sei streng genug, und auch betreffend
derCO2-Einsparungsziele imGebäude-
bereichbestehe«keindringenderHand-
lungsbedarf», heisst es indenVernehm-
lassungsantworten. Bei bestehenden
Bauten sei auf Fristen für Anpassungen
an neuere Energien oder andere Ener-
gieträger zuverzichten.KeinEigentümer
solle gezwungen werden, noch funk-

tionstüchtigeAnlagenzuersetzen. Skep-
sis gibt es,wasdie«Regulierungsdichte»
und «die absehbaren Mehrkosten» an-
geht. Die Rede ist vom «Eingriff in die
Eigentumsfreiheit»undbeimHeizungs-
ersatz von einem «miserablen Kosten-
Nutzen-Verhältnis». Die SVP lehnt die
Mustervorschriften der kantonalen
Energiedirektoren grundsätzlich ab.

DieCVP schlägt deutlichmoderate-
re Töne an. Aber auch sie will bei den
zentralen Elektroheizungen und den
zentralen Elektro-Wassererwärmern
«keine fixe Laufzeit bis zur Sanierung».
EingriffigesAnreizsystemsei zielführen-
der als Zwangsmassnahmen.

SP und Grünen dagegen geht das
neue Energiegesetz zu wenig weit. Die
Sozialdemokraten fordern zumBeispiel
ein Verbot von Einbau und Ersatz von
Heizungen, «die nicht CO2-frei sind».
Bis spätestens2050habedieWärmever-
sorgung (HeizungundWarmwasser)flä-
chendeckend ohne fossile Brennstoffe
zu erfolgen. Dafür seien zumindest in
der Verordnung «verbindliche Zwi-
schenziele» zu formulieren.

Handfestefinanzielle
Interessen imSpiel

Locher betont, dass auch die Grund-
eigentümer grundsätzlich einenBeitrag
ans Energiesparen leisten sollen; hier
geht es aber wohl um handfeste mone-
täre Interessen. Laut der Botschaft
machtderKauf fossilerEnergieträger al-
leinbeidenHaushalteneinen jährlichen
Betrag von 300Millionen Franken aus.
Hinzu kommen rund 70 Millionen an
Kosten für die Warmwasseraufberei-
tung.GemässKantonverursachenallein

dieBautenausden Jahren 1960bis 1980
jährlicheEnergiekostenvon 100Millio-
nen Franken.

Die Schweiz will den Ausstoss von
Treibhausgasenbis 2030um50Prozent
unter das Niveau von 1990 senken. In
derkommendenzweitenSessionswoche
nimmtderNationalrat dieTotalrevision
desCO2-Gesetzes inAngriff.DieKanto-
ne sindaufdemWegzurCO2-Reduktion
bereits eingebunden– sie sollendieener-
gietechnischenBauvorschriftenharmo-
nisieren. Die Energiedirektoren emp-
fehlen, dass die Stände mindestens das
Basismodulder sogenanntenMustervor-
schriften aus dem Jahr 2014 in das kan-
tonaleGesetz überführen und per 2020
in Kraft setzen. Ein politischer Spazier-
gang ist dasnicht: SolothurnhatdieHar-
monisierung bereits abgelehnt; die Ab-
lehnung kamvor allem von rechts.

In der Ostschweiz hat die Revision
der Energiegesetze erst begonnen. Der
Kanton Thurgau fördert seit Jahren die
erneuerbaren Energien, deutlich mehr
als etwaderkonservativeKantonSt.Gal-
len.Erwill auchbeidenMustervorschrif-
tenmit einem«Modul light»eineneige-
nen Weg gehen: Bauherren und Planer
könnenwählen, ob sieeinenNeubaumit
nur sechs energetischenAnforderungen
erstellen oder sich an die Mustervor-
schriften mit ihrer hohen Regelungs-
dichte halten wollen. Das trägt ihm be-
reits denRufeines«Nestbeschmutzers»
ein: «Die Idee dahinter ist, dass private
Hauseigentümer mehr Verantwortung
übernehmen sollen», führt Andrea
Paoli, LeiterAbteilungEnergie, aus.Das
kantonale Energiegesetz ist seit den
Herbstferien in der Vernehmlassung –

einwichtigerPunktdarin: InNeubauten
sindmit dem«Modul light» – anders als
imKantonSt.Gallen –keine fossilenHei-
zungenmehr erlaubt.

Appenzell Ausserrhodenwill das re-
vidierteEnergiegesetz 2021 inKraft set-
zen, erstellt aber erst dieGrundlagen. In
InnerrhodenhatderGrosseRat in erster
Lesung das Basismodul übernommen
und damit auch die Pflichtsanierung
der Elektroheizungen. Die Frist von
15 Jahren wurde aber gestrichen. Die
zweite Lesung ist im Februar 2019. Das
letzte Wort hat die Landsgemeinde am
28.April.

40ProzentderCO₂-Emissionen
ausdenGebäuden

Der Kanton St.Gallen hat sich für 2020
vier energiepolitische Ziele gesetzt: Er
will den Energieverbrauch um 20 Pro-
zent senken, 20 Prozent weniger CO2-
Emissionen (imVergleich zu 1990) aus-
stossen, 20 Prozent erneuerbare Ener-
gien einsetzen und höchstens 8 Prozent
mehr Strom (imVergleich zu 2010) ver-
brauchen. Heute trägt der Gebäudebe-
reich imKanton St.Gallen rund 40Pro-
zent zu den gesamten CO2-Emissionen
bei. Er ist somit nach demVerkehr, aber
vorder IndustrieundderLandwirtschaft
der zweitgrösste Emittent.

FürWalterLocher ist klar,wieeswei-
tergehensoll. «Berücksichtigt dieRegie-
rung unsere mehrfach eingebrachten
Anliegennicht,werdenwir aufdasEner-
giegesetz inder vorliegendenFormnicht
eintreten.Es sei absehbar, dass einequa-
lifizierteMehrheit desRatesdieVorlage
ablehne. «In dieser Form ist das Gesetz
zumScheitern verurteilt.»


